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Regeste

Sprache Kunst und Kultur (Übriges)

Erwägungen

E. 1.1
Die Vorinstanz richtete bis zum Ausserkrafttreten der entsprechenden Bestimmungen am
31. Dezember 2022 Nothilfe für Kulturschaffende aus (Art. 11 Abs. 4 des
Covid-19-Gesetzes [SR 818.102] i. V. m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c und Art. 11 ff. der
Covid-19-Kulturverordnung [SR 442.15]). Sie entschied dabei über eingereichte Gesuche
als Behörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 Bst. e VwVG (Art. 14 Abs. 2
Covid-19-Kulturverordnung). Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig für die
Beurteilung von Beschwerden gegen entsprechende Verfügungen der Vorinstanz (Art. 20
Bst. a Covid-19-Kulturverordnung i. V. m. Art. 31, Art. 32 und Art. 33 Bst. h des
Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32] sowie Art. 5 Abs. 1, Art. 44 und Art. 47
Abs. 1 Bst. b VwVG).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Adressat
der angefochtenen Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an
deren Änderung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. 1 VwVG i. V. m. Art. 37 VGG). Die
Beschwerdefrist wurde eingehalten (Art. 50 Abs. 1 VwVG), die Anforderungen an Inhalt
und Form der Beschwerde sind erfüllt (Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Erhebung eines
Kostenvorschusses wurde angesichts der Gutheissung des Gesuchs des Beschwerdeführers
um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG verzichtet.

E. 1.3
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer rügt in formeller Hinsicht zunächst, die Vorinstanz habe seinen
Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie sein Fristerstreckungsgesuch vom 31.
Januar 2023 ohne Ansetzung einer Nachfrist abgelehnt und auf eine Rechtsmittelbelehrung
verzichtet habe.

E. 2.2
Die Vorinstanz hat mit Verfügung vom 1. Februar 2023 einen Endentscheid über das
Beitragsgesuch des Beschwerdeführers gefällt, wobei sie ausführte, mit separater
Verfügung vom gleichen Tag das Fristerstreckungsgesuch des Beschwerdeführers vom 31.
Januar 2023 abgelehnt zu haben. Die Ablehnung teilte die Vorinstanz dem



Beschwerdeführer allerdings in einem formlosen Schreiben mit, das nicht als Verfügung
bezeichnet ist und keine Rechtsmittelbelehrung enthält. In ihrer Vernehmlassung beruft sich
die Vorinstanz denn auch darauf, das Fristerstreckungsgesuch des Beschwerdeführers mit
dem ablehnenden Endentscheid implizit abgewiesen zu haben.

E. 2.3
Ob das zusammen mit dem Endentscheid versandte Schreiben der Vorinstanz als
selbständig eröffnete Zwischenverfügung oder als separat eröffneter Teil des Endentscheids
zu qualifizieren ist, kann offengelassen werden, da auch eine selbständig eröffnete
Zwischenverfügung im Rahmen der Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar ist
(Art. 46 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführer kann damit so oder so im vorliegenden
Verfahren rügen, dass die Vorinstanz ihm die angesetzte Nachfrist nicht nochmals erstreckt
hat. Da ihm in dieser Situation aus einer allenfalls mangelhaften Eröffnung des
vorinstanzlichen Entscheids über die Nichterstreckung der Nachfrist jedenfalls kein
Nachteil im Sinne von Art. 38 VwVG erwachsen ist (vgl. dazu unten E. 5.7.3), erübrigen
sich auch Ausführungen zur Frage, ob die Vorinstanz ihr Schreiben vom 31. Januar 2023
mit einer Rechtsmittelbelehrung hätte versehen müssen.

E. 3.1
Der Beschwerdeführer rügt in formeller Hinsicht weiter, die Vorinstanz habe mit ihrer
Vernehmlassung nicht alle relevanten Unterlagen eingereicht, weshalb sie aufzufordern sei,
alle ihn betreffenden Akten und Daten einzureichen. Das Bundesverwaltungsgericht
forderte auf die entsprechende Eingabe des Beschwerdeführers vom 9. Mai 2023 hin die
Vorinstanz auf, zu dem Vorwurf Stellung zu nehmen und allenfalls vorhandene weitere
Akten mit Bezug zur angefochtenen Verfügung einzureichen. Die Vorinstanz bekräftigte
mit Stellungnahme vom 12. Juni 2023, alle Akten mit Bezug zur angefochtenen Verfügung
eingereicht zu haben.

E. 3.2
Die Parteien haben im Verwaltungsverfahren und im verwaltungsgerichtlichen Verfahren
Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 ff. VwVG). Das rechtliche
Gehör dient einerseits der Sachaufklärung, anderseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes
Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheides dar, welcher in die Rechtsstellung des
Einzelnen eingreift. Als solches beinhaltet der Anspruch auf rechtliches Gehör alle
Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren auf Erlass
eines Entscheids, der in ihre Rechtsstellung eingreift, ihren Standpunkt wirksam zur
Geltung bringen kann. Dazu gehört insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines solchen
Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu
nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung
wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu
äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 144 I 11 E. 5.3; 135
II 286 E. 5.1; Urteil des BGer 8C_305/2018 vom 23. Januar 2019 E. 2.2; siehe auch Art. 26
Abs. 1 und Art. 30 VwVG).

E. 3.3
Die Wahrnehmung des Akteneinsichts- und Beweisführungsrechts durch die Parteien setzt
wiederum eine Aktenführungspflicht der Behörden voraus. Die Behörden haben alles in den
Akten festzuhalten, was zur Sache gehört und entscheidwesentlich sein kann (BGE 142 I 86
E. 2.2; 130 II 473 E. 4.1; 124 V 372 E. 3b). Die Gewährleistung eines effektiven



Akteneinsichtsrechts bedingt dabei eine geordnete und übersichtliche Aktenführung (Urteil
des BGer 5A_341/2009 vom 30. Juni 2009 E. 5.2); die Behörde trifft entsprechend eine
Aktenordnungspflicht (Andreas Jörger, Aktenführungspflicht und Modalitäten der
Akteneinsichtnahme im Verwaltungsverfahrensrecht, Anwaltsrevue 2019 479, 481; Roger
Peter, Die Aktenführungspflicht im Sozialversicherungsrecht, Jusletter vom 14. Oktober
2019, Rz. 55). Die Unterlagen sind von Beginn weg in chronologischer Reihenfolge
abzulegen; bei Vorliegen eines Gesuchs um Akteneinsicht und spätestens im Zeitpunkt des
Entscheids ist das Dossier durchgehend zu paginieren (Urteil des BGer 8C_319/2010 vom
15. Dezember 2010 E. 2.2.2; a. M. betreffend den Zeitpunkt der Paginierung Jörger, a. a.
O.; Peter, a. a. O., Rz. 59). Sodann ist in der Regel ein Aktenverzeichnis zu erstellen, das
eine chronologische Auflistung sämtlicher in einem Verfahren gemachter Eingaben zu
enthalten hat. Es besteht aus einer Laufnummer, der Anzahl Seiten jedes erfassten
Dokuments, dem Eingangsdatum des Dokuments, einer Dokumenten-ID sowie einer kurzen
Beschreibung der Dokumentart oder dessen Inhalts (Urteil des BGer 8C_319/2010 vom 15.
Dezember 2010 E. 2.2.2).

E. 3.4
Die Vorinstanz hat nur ein Beilagenverzeichnis und kein Aktenverzeichnis eingereicht und
die eingereichten Akten allein anhand des Beilagenverzeichnisses nummeriert. Damit lässt
sich nicht ohne Weiteres überprüfen, ob die Vorinstanz alle Akten fortlaufend
chronologisch abgelegt hat. Tatsächlich bestehen diesbezüglich Zweifel, da die
angefochtene Verfügung sowie das Fristerstreckungsgesuch des Beschwerdeführers vom
31. Januar 2023 und das diesbezügliche ablehnende Schreiben der Vorinstanz vom 1.
Februar 2023 (Beschwerdebeilagen 3 - 5) nicht in den Akten der Vorinstanz enthalten sind.
Allerdings ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz Akten nicht eingereicht hätte, die das
Verfahren auf Erlass der angefochtenen Verfügung betreffen und die nicht bereits vom
Beschwerdeführer selber eingereicht wurden. Der Beschwerdeführer liess sich denn auch
auf die Stellungnahme der Vorinstanz hin nicht mehr vernehmen und beliess es bei dem
pauschalen Vorwurf an deren Adresse, nicht alle Akten eingereicht zu haben, ohne
darzulegen, welche Akten von dieser unterschlagen worden seien. Insofern ist nur von einer
leichten Gehörsverletzung auszugehen.

E. 3.5
Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, weshalb seine Verletzung
ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache grundsätzlich zur
Aufhebung der mit dem Verfahrensmangel behafteten Verfügung führt. Nach der
Rechtsprechung kann jedoch, im Sinne einer Heilung des Mangels, selbst bei einer
schwerwiegenden Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von einer Rückweisung
der Sache an die Vorinstanz abgesehen werden, wenn das rechtliche Gehör im
Rechtsmittelverfahren nachträglich gewährt werden kann und die Rückweisung zu einem
formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem
Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu
vereinbaren wären (BGE 142 II 218 E. 2.8.1; 137 I 195 E. 2.3.2; Urteil des BGer
8C_305/2018 vom 23. Januar 2019 E. 2.1). Voraussetzung für eine Heilung ist, dass der
Rechtsmittelinstanz die gleiche Kognition zukommt wie der Vorinstanz (BGE 146 III 97 E.
3.5.2; 145 I 167 E. 4.4; BVGE 2015/10 E. 7.1). Nicht möglich ist eine Heilung, wenn die
Rechtsmittelinstanz Ermessensentscheide der Vorinstanz nur mit Zurückhaltung überprüft
und der Beschwerdeführerin oder dem Beschwerdeführer insofern eine Instanz verloren



gehen würde (BVGE 2018 IV/5 E. 13.2; 2012/24 E. 3.4.2; Urteil des BVGer B-5421/2021
vom 28. Februar 2023 E. 3.2). Letzteres wiegt besonders schwer, wenn gegen den
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts kein ordentliches Rechtsmittel besteht (BVGE
2007/30 E. 8.3).

E. 3.6
Dem Bundesverwaltungsgericht kommt im vorliegenden Verfahren volle Kognition zu
(Art. 49 VwVG). Hinsichtlich der Überprüfung der strittigen Frage der Fristerstreckung
oder -wiederherstellung auferlegt es sich auch keine Zurückhaltung. Somit fällt eine
Heilung der Gehörsverletzung in Betracht. Falls die Vorinstanz tatsächlich vom
Beschwerdeführer eingereichte Beweismittel nicht zu den Akten genommen haben sollte,
hatte dieser im vorliegenden Verfahren die Möglichkeit, die Beweismittel erneut
einzureichen, soweit sie ihm noch im Original, als Kopie oder in digitaler Version vorlagen.
Soweit sie ihm nicht mehr vorlagen, hätte er diese zumindest genauer bezeichnen können.
Das Gleiche gilt für allenfalls von der Vorinstanz erstellte Dokumente oder Daten, über die
jene nach Ansicht des Beschwerdeführers verfügen sollte. Der Beschwerdeführer liess sich
jedoch - wie bereits dargelegt - auf die Stellungnahme der Vorinstanz hin nicht mehr
vernehmen und beliess es bei dem pauschalen Vorwurf an deren Adresse, nicht alle Akten
eingereicht zu haben. Das Bundesverwaltungsgericht kann somit in Kenntnis aller vom
Beschwerdeführer eingereichten oder näher bezeichneten Beweismittel entscheiden. Damit
ist die leichte Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör des Beschwerdeführers als
geheilt zu erachten.

E. 4.1
In einem Verfahren, das eine Partei durch ihr Begehren einleitet, ist sie verpflichtet, an der
Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken (Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG). Verweigert sie
die notwendige und zumutbare Mitwirkung, braucht die Behörde auf ihr Begehren nicht
einzutreten (Art. 13 Abs. 2 VwVG). Es liegt dabei im pflichtgemässen Ermessen der
Behörde, ob sie auf das Begehren der Partei nicht eintritt oder ob sie stattdessen gestützt auf
die vorhandenen Akten eine materielle Entscheidung fällt (dazu unten E. 5.2).

E. 4.2
Gemäss Dispositiv der angefochtenen Verfügung hat die Vorinstanz das Gesuch des
Beschwerdeführers «abgelehnt». Aus der Begründung geht allerdings hervor, dass die
Vorinstanz keine materielle Entscheidung gefällt hat, sondern aus formellen Gründen auf
das Gesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist. Sie beruft sich nämlich auf
schwerwiegende Verstösse des Beschwerdeführers gegen seine Mitwirkungspflicht im
Sinne von Art. 13 Abs. 1 VwVG und führt nicht aus, inwiefern die materiellen
Voraussetzungen für eine Gutheissung des Gesuchs nicht erfüllt seien. Beim angefochtenen
Entscheid handelt es sich somit in der Sache um einen Nichteintretensentscheid.

E. 4.3
Den Ausführungen des Beschwerdeführers ist zu entnehmen, dass er sich gegen das
Nichteintreten der Vorinstanz wehrt. Er äussert sich zu den relevanten Fragen der
Fristwahrung und beantragt, der Vorinstanz die fehlenden Belege einreichen zu können.
Aus der unrichtigen Abfassung des Dispositivs ist ihm folglich kein Nachteil erwachsen.
Zudem ist auch nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz unter dem Titel des Nichteintretens zu
einem anderen Schluss gekommen wäre oder diesen anders begründet hätte. Damit liegt
insoweit kein Grund für eine Aufhebung des angefochtenen Entscheids vor (vgl. Urteil des



BVGer E-7835/2016 vom 23. Januar 2017 E. 5.6).

E. 5.1
Zu prüfen ist sodann, ob die Vorinstanz zu Recht nicht auf das Gesuch des
Beschwerdeführers eingetreten ist.

E. 5.2
Wie bereits dargelegt (oben E. 4.1), ist eine Partei in einem durch ihr Begehren
eingeleiteten Verfahren verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken (Art.
13 Abs. 1 Bst. a VwVG). Verweigert sie die notwendige und zumutbare Mitwirkung,
braucht die Behörde auf ihr Begehren nicht einzutreten (Art. 13 Abs. 2 VwVG). Es liegt
dabei im pflichtgemässen Ermessen der Behörde, ob sie auf das Begehren der Partei nicht
eintritt oder ob sie stattdessen gestützt auf die vorhandenen Akten eine materielle
Entscheidung fällt (Urteil des BVGer C-3859/2007 vom 21. August 2008 E. 5.1.3) und
dabei gegebenenfalls im Rahmen der Beweiswürdigung nach Art. 19 VwVG in Verbindung
mit Art. 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (BZP,
SR 273) die Verletzung der Mitwirkungspflicht berücksichtigt (Urteile des BVGer
B-402/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 3.1; C-146/2006 4. Juni 2008 E. 7.2; C-81/2006
vom 13. März 2007 E. 6.3.1). Nach Lehre und Praxis hat die Behörde von der Möglichkeit
des Nichteintretens aber nur zurückhaltend Gebrauch zu machen. Sie soll einen
Nichteintretensentscheid nur fällen, wenn eine materielle Beurteilung des Begehrens trotz
Aufforderung, dieses nachzubessern, und ausreichender Aufklärung über die
Mitwirkungspflichten ausgeschlossen ist und keine öffentlichen Interessen ein Eintreten
bzw. einen materiellen Entscheid notwendig machen (Urteile des BVGer A-2262/2017 vom
23. Mai 2017 E. 4.1; A-6542/2012 vom 22. April 2013 E. 4.1; C-5496/2010 vom 14. Juni
2011 E. 6.2).

E. 5.3
Die Vorinstanz legt dem Beschwerdeführer zur Last, einverlangte Unterlagen nicht innert
der ihm gewährten und bereits einmal erstreckten Nachfrist eingereicht zu haben.
Namentlich handelt es sich um Kontoauszüge seiner Ehefrau sowie um Belege über eine
Stiftungsunterstützung in der Höhe von Fr. 5'000.- und über selbst getragene
Krankheitskosten (Rz. 18 ff. der Vernehmlassung).

E. 5.4
Bis zum Ausserkrafttreten der entsprechenden Bestimmungen am 31. Dezember 2022
wurde Kulturschaffenden auf Gesuch hin Nothilfe gewährt zur Deckung der unmittelbaren
Lebenshaltungskosten, sofern sie diese nicht selber bestreiten konnten (Art. 11 Abs. 4
Covid-19-Gesetz und Art. 11 Abs. 1 Covid-19-Kulturverordnung). Zu berechnen war die
Nothilfe aufgrund des tatsächlichen Bedarfs unter Berücksichtigung der Ausgaben sowie
der Einkommens- und der Vermögensverhältnisse der oder des Kulturschaffenden (Art. 12
Abs. 1 Covid-19-Kulturverordnung), wobei ein anrechenbares Einkommen von über Fr.
60'000.- bei Einzelpersonen beziehungsweise Fr. 80'000.- bei Ehepaaren die Gewährung
von Nothilfe ausschloss (Art. 12 Abs. 4 Covid-19-Kulturverordnung). Auch ein Vermögen
von über Fr. 60'000.- schloss Nothilfe aus (Art. 12 Abs. 2 Covid-19-Kulturverordnung).

E. 5.5
Um über das Gesuch des Beschwerdeführers entscheiden zu können, musste die Vorinstanz
folglich dessen tatsächlichen Bedarf ermitteln und die Einhaltung der Einkommens- und



Vermögensobergrenzen überprüfen. Dazu war sie auf Belege über Kontobewegungen und
Krankheitskosten angewiesen. Da die Behörde über derartige Unterlagen nicht verfügt und
sie diese selbst auch nicht erhältlich machen kann, war sie darauf angewiesen, dass der
Beschwerdeführer ihr diese einreicht. Die vom Beschwerdeführer verlangte Mitwirkung
war somit notwendig. Da Belege über Kontobewegungen und Krankheitskosten vom
Kontoinhaber bzw. von der versicherten Person grundsätzlich problemlos erhältlich
gemacht werden können, soweit sie nicht sowieso bereits darüber verfügen, war es dem
Beschwerdeführer auch zumutbar, die von ihm verlangten Unterlagen einzureichen.

E. 5.6
Es ist sodann im vorliegenden Fall nicht möglich, das Fehlen der an sich notwendigen
Belege bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. In Bezug auf die Krankheitskosten
wäre zwar noch zu erwägen, dass das Fehlen dieser Belege einzig eine Reduktion des
tatsächlichen Bedarfs zulasten des Beschwerdeführers zur Folge hätte und die Zusprache
eines entsprechend geringeren Betrags als milderes Mittel einem Nichteintreten
vorzuziehen wäre. Ohne Belege darüber, ob der Gesuchsteller ein Einkommen erzielt, lässt
sich hingegen nicht beurteilen, ob überhaupt ein Bedarf besteht. Nicht ersichtlich ist zudem,
dass ein öffentliches Interesse für einen materiellen Entscheid gesprochen hätte. Damit ist
das Nichteintreten der Vorinstanz grundsätzlich als zulässig einzustufen.

E. 5.7
Zu prüfen ist allerdings weiter, ob die Vorinstanz dem Beschwerdeführer eine angemessene
Nachfrist zur Einreichung der benötigten Unterlagen gewährt und ihn dabei über seine
Mitwirkungspflicht aufgeklärt hat.

E. 5.7.1
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer am 30. Dezember 2022 unter Hinweis auf seine
Mitwirkungspflicht eine erste Nachfrist bis zum 13. Januar 2023 gewährt (E-Mail der
Vorinstanz an den Beschwerdeführer vom 30. Dezember 2022, Vernehmlassungsbeilage 3).
Am 24. Januar 2023 hat sie ihm diese unter Androhung, das Gesuch bei Nichteinreichung
der Unterlagen ablehnen zu müssen, zudem bis zum 31. Januar 2023 erstreckt (E-Mail der
Vorinstanz an den Beschwerdeführer vom 24. Januar 2023, Vernehmlassungsbeilage 6).
Damit hat die Vorinstanz dem Beschwerdeführer grundsätzlich eine angemessene Nachfrist
gesetzt und ihn über seine Mitwirkungspflicht aufgeklärt.

E. 5.7.2
Fraglich ist jedoch, ob die Vorinstanz die Nachfrist sowie deren Erstreckung wirksam
angeordnet hat. Verfügungen sind den Parteien schriftlich zu eröffnen (Art. 34 Abs. 1
VwVG), soweit Letztere nicht ausdrücklich einer Eröffnung auf elektronischem Weg
zugestimmt haben und diese auf anerkanntem Weg erfolgt (Art. 34 Abs. 1bis VwVG i. V.
m. Art. 8 f. der Verordnung über die elektronische Übermittlung im Rahmen eines
Verwaltungsverfahrens [VeÜ-VwV, SR 172.021.2]). Dies gilt auch für
Zwischenverfügungen, soweit diese nicht mündlich in Anwesenheit der Parteien erfolgen
(Art. 34 Abs. 2 VwVG). Verfügungen sind zudem als solche zu bezeichnen, zu begründen
und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (Art. 35 Abs. 3 BV). Da die
Voraussetzungen für eine Eröffnung auf elektronischem Weg nicht erfüllt waren und die
E-Mails der Vorinstanz weder als Verfügung bezeichnet sind noch eine
Rechtsmittelbelehrung enthalten, sind die genannten Formvorschriften nicht erfüllt. Die
Verfügungen der Vorinstanz über die Nachfrist und deren Erstreckung sind somit mit



Eröffnungsmängeln behaftet.

E. 5.7.3
Aus einer mangelhaften Eröffnung eines Entscheids dürfen den Parteien keine Nachteile
erwachsen (Art. 38 VwVG). Insbesondere erweist sich eine Verfügung als nichtig, wenn die
Partei von ihr aufgrund des Eröffnungsmangels keinerlei Kenntnis nehmen und
entsprechend auch keinen Rechtsschutz erlangen konnte (BGE 142 II 411 E. 4.2; Urteil des
BVGer A-7562/2015 vom 23. Mai 2016 E. 4.4). Sodann beginnt eine (Rechtsmittel-)Frist
bei mangelhafter Eröffnung der Verfügung erst in dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem die
betroffene Partei sichere Kenntnis vom betreffenden Verwaltungsakt erhalten hat und im
Besitz sämtlicher für die erfolgreiche Wahrung ihrer Rechte wesentlichen Elemente ist
(BGE 144 IV 57 E. 2.3.2; 129 II 193 E. 1; Urteil des BGer 9C_639/2019 vom 12. Februar
2020 E. 4.3). Die Beweislast in Bezug auf die Kenntnis des Verwaltungsakts liegt bei der
Behörde; kann diese keinen Nachweis erbringen, ist auf die Angaben der betroffenen Partei
abzustellen (BGE 136 V 295 E. 5.9; 124 V 400 E. 2a; Urteil des BVGer C-5306/2013 vom
4. März 2015 E. 4.3). Erkennen die Parteien einen Verfahrensmangel, haben sie diesen im
Rahmen ihrer prozessualen Sorgfaltspflichten innert vernünftiger Frist anzuzeigen (BGE
134 V 306 E. 4.3; Urteil des BGer 9C_702/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 4.2.1; Urteil des
BVGer F-1395/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 1.3.3). Nur dann haben sie Anspruch auf
eine korrekte Neueröffnung der Verfügung (vgl. Kaspar Plüss, Eröffnungsfehler und ihre
Folgen, in: Bernhard Waldmann/Isabelle Häner [Hrsg.], 8. Forum für Verwaltungsrecht,
Brennpunkt «Verfügung», 2022, S. 103 ff., 111). Mit einer entsprechenden Rüge
zuzuwarten, wäre hingegen mit Treu und Glauben nicht vereinbar (BGE 134 V 306 E. 4.2;
Urteil des BGer 1C_37/2018 vom 6. Juli 2018 E. 9.1; Urteil des BVGer F-4370/2018 vom
10. März 2020 E. 6.1). Auch per E-Mail eröffnete Anordnungen stellen Verfügungen dar,
wenn sie den Verfügungsbegriff erfüllen und keine Nichtigkeit anzunehmen ist (vgl. BVGE
2021 IV/4 E. 4). Die fehlerhafte Eröffnung einer Verfügung per E-Mail bleibt zudem
folgenlos, soweit den Parteien aus dem Eröffnungsmangel keinerlei Nachteil erwachsen ist,
erschöpft sich der Sinn des Formzwanges doch im Schutz des Bürgers (vgl. BVGE 2009/43
E. 1.1.7 ff.).

E. 5.7.4
Der Beschwerdeführer hat die Vorinstanz zweifach um eine Erstreckung der ihm gewährten
Nachfrist ersucht. Aus seinen diesbezüglichen E-Mails an die Vorinstanz (oben E. 5.7.1)
geht hervor, dass er Kenntnis von der ihm gewährten Nachfrist bzw. von deren Erstreckung
und auch keine Zweifel über die Verbindlichkeit der jeweiligen Frist sowie über die
Identität des Absenders hatte. Er hätte die Eröffnungsmängel somit rügen können, womit
kein derart schwerer Fehler vorlag, dass die Nichtigkeit der Verfügung anzunehmen wäre
(vgl. BVGE 2009/43 E. 1.1.7). Der Beschwerdeführer hat den Eröffnungsfehler sodann
gegenüber der Vorinstanz nicht gerügt und vielmehr Kenntnis der ihm gesetzten Fristen
gehandelt. Auch macht er im Beschwerdeverfahren nicht geltend, durch die Formmängel
einen Nachteil erlitten zu haben. Damit bleiben die Eröffnungsmängel folgenlos und die
dem Beschwerdeführer gewährte Nachfrist sowie deren Erstreckung erweisen sich als
wirksam angeordnet.

E. 5.8
Damit hat die Vorinstanz die Anforderungen für ein Nichteintreten nach Art. 13 Abs. 2
VwVG grundsätzlich gewahrt. Nachfolgend bleibt allerdings zu prüfen, ob sie dem



Beschwerdeführer auf sein Gesuch vom 31. Januar 2023 hin die Nachfrist ein zweites Mal
hätte erstrecken müssen.

E. 6.1
Eine behördlich angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn
die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Als behördlich
angesetzte Frist kann auch eine Nachfrist erstreckt werden. Dafür müssen aber qualifizierte
Gründe vorliegen, die auch eine Wiederherstellung der Frist rechtfertigen würden oder ein
ähnlich hohes Gewicht haben (Urteile des BVGer A-620/2022 vom 8. November 2022 E.
2.2; A-174/2020 vom 2. Februar 2021 E. 3.3; Urs Peter Cavelti, in: Christoph Auer et al.
[Hrsg.], VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2. Aufl. 2019,
Art. 22 N 18).

E. 6.2
Im vorliegenden Fall hatte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer eine Nachfrist gewährt
und ihm diese bereits einmal erstreckt. Mit dem entsprechenden E-Mail vom 24. Januar
2023 hatte sie ihm ausserdem dargelegt, die verlangten Unterlagen angesichts des
auslaufenden Auftrags des Bundes zwingend bis zum 31. Januar 2023 zu benötigen und
sein Gesuch bei Nichteinreichen der Unterlagen nicht werde gutheissen können. In dieser
Situation hätten für eine erneute Erstreckung qualifizierte Gründe vorliegen müssen, die
auch eine Wiederherstellung der Frist rechtfertigen würden oder ein ähnlich hohes Gewicht
haben.

E. 6.3
Behördliche wie gesetzliche Fristen sind wiederherzustellen, wenn eine Partei oder ihr
Vertreter unverschuldeterweise abgehalten wurde, binnen Frist zu handeln. Die betroffene
Person muss dazu unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des
Hindernisses um die Wiederherstellung ersuchen und die versäumte Rechtshandlung
nachholen (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Als unverschuldet gilt ein Versäumnis dann, wenn
objektive oder subjektive Gründe vorlagen, die von der betroffenen Person nicht zu
verantworten sind und die ihr die Wahrung der Frist gänzlich verunmöglichten oder in
unzumutbarer Weise erschwerten (Urteile des BVGer B-2647/2019 vom 2. Oktober 2019 E.
3.1; F-909/2017 vom 22. September 2017 E. 5.3; D-4880/2014 vom 19. Januar 2015 E.
3.1). Die Verhinderung muss derart unvorhergesehen auftreten, dass es nicht mehr möglich
ist, die Vornahme der geforderten Handlung durch eine Drittperson zu bewirken (Urteile
des BVGer A-2589/2020 vom 3. Mai 2021 E. 2.7.2; A-643/2019 vom 11. September 2019
E. 2.6.2; A-1328/2018 vom 18. April 2018 E. 2.2 f.). Eine Erkrankung stellt entsprechend
dann einen hinreichenden Grund für eine Fristwiederherstellung dar, wenn sie derart schwer
ist, dass der oder die Betroffene weder selber die nötige Prozesshandlung vornehmen noch
anderweitige fristwahrende Vorkehrungen treffen konnte wie etwa eine Drittperson zu
beauftragen (BGE 112 V 255 E. 2a; Urteile des 5A_118/2022 vom 15. März 2022 E. 2;
5A_39/2022 vom 28. Januar 2022 E. 2; Urteile des BVGer A-1328/2018 vom 18. April
2018 E. 2.2 f.; B-724/2017 vom 4. Oktober 2017 E. 8.2.2.4). Die säumige Partei hat das
Vorliegen eines unverschuldeten Hindernisses zu begründen und zu belegen (Urteile des
BVGer A-2320/2021 vom 14. März 2023 E. 1.8.2.6; A-2514/2021 vom 2. Februar 2022 E.
2.2.6, A-3159/2017 vom 20. Juni 2017 E. 2.2.2). Der Nachweis einer vollständigen
Arbeitsunfähigkeit reicht dazu nach der Rechtsprechung nicht aus. Aus einem
entsprechenden Arztzeugnis muss vielmehr hervorgehen, weshalb und inwiefern der



Betroffene die fristwahrende Handlung aus gesundheitlichen Gründen nicht vornehmen und
auch niemand anders damit betrauen konnte (Urteile des BGer 5A_118/2022 vom 15. März
2022 E. 2; 5A_39/2022 vom 28. Januar 2022 E. 2; 6B_230/2010 vom 15. Juli 2010 E. 2.2;
Urteile des BVGer A-1328/2018 vom 18. April 2018 E. 2.3.3; A-2320/2021 vom 14. März
2023 E. 1.8.2.4 f.).

E. 6.4
Der Beschwerdeführer begründete sein Fristerstreckungsgesuch vom 31. Januar 2023 mit
einer Erkrankung. Eine eingehendere Begründung sowie Belege sind der Eingabe nicht zu
entnehmen, wobei der Beschwerdeführer aber auf E-Mails vom Vortag verweist. In den
Akten ist nur ein E-Mail des Beschwerdeführers vom 30. Januar 2023 vorhanden. Mit
diesem leitete der Beschwerdeführer einen E-Mail-Verlauf zwischen ihm und der
Vorinstanz vom 30. Dezember 2021 bis zum 1. September 2022 an verschiedene Personen
weiter, darunter an die Präsidentin der Vorinstanz. Der E-Mail-Verlauf betrifft die
Erstattung von im Rahmen früherer Gesuche geltend gemachter Krankheitskosten und ist
vorliegend nicht relevant. In den Akten ist sodann ein E-Mail des Beschwerdeführers vom
31. Januar 2023 enthalten. Dieser führt darin unter anderem aus, sein Gesuch auf der
Plattform der Beschwerdeführerin nicht mehr bearbeiten zu können. Bezüglich der
Kontoauszüge seiner Ehefrau gibt er an, dass diese «alles bestellt» habe, doch noch nichts
eingetroffen sei. Bezüglich Krankheitskosten gibt er an, seiner Krankenkasse «mehrere
zehn Quittungen» gesendet zu haben, die er einreichen könne. Zudem verweist er auf
Konsultationen bei vier Ärzten während der vorhergehenden Woche sowie Behandlungen
bei einem Therapeuten und zwei Injektionen. Er habe grosse Schmerzen und könne kaum
arbeiten. Dem E-Mail des Beschwerdeführers liegen keine Belege und insbesondere auch
kein Arztzeugnis bei. Er erwähnt ausserdem einen Auslandaufenthalt seiner Ehefrau, wobei
er nicht darlegt, dass und inwiefern dieser ihn an der Fristwahrung hindere.

E. 6.5
Zum Vorbringen des Beschwerdeführers, die erforderlichen Kontoauszüge seiner Ehefrau
seien bestellt, aber noch nicht eingetroffen, ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer
keine Ausführungen dazu macht, wann die Kontoauszüge bestellt worden seien und welche
Schritte er bzw. seine Ehefrau unternommen haben, um diese rechtzeitig erhältlich zu
machen. Dies reicht nicht aus, um ein unverschuldetes Hindernis zu belegen. Den
fraglichen Kontoauszügen seiner Ehefrau - die der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe
vom März 2023 im Beschwerdeverfahren eingereicht hat - ist im Übrigen zu entnehmen,
dass es sich bei zwei der drei betroffenen Bankkonti um solche der Bank E._____ handelt,
die nur über eine Smartphone-App eröffnet werden können (vgl. [...]). Unter diesen
Umständen ist davon auszugehen, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers grundsätzlich
jederzeit hätte Screenshots anfertigen können, die Auskunft über Bewegungen auf den
beiden Bankkonti und die entsprechenden Saldi geben. Einer der eingereichten
Kontoauszüge ist zudem auf den 11. Januar 2023 datiert, womit davon auszugehen ist, dass
er ohne Weiteres bis zum 31. Januar 2023 hätte eingereicht werden können. Angesichts der
ehelichen Beistandspflicht nach Art. 159 Abs. 3 ZGB sind entsprechende Unterlassungen
der Ehefrau dem Beschwerdeführer ohne Weiteres zurechenbar. Dieser hat somit nicht alle
ihm möglichen Vorkehren getroffen, die Frist einzuhalten, womit auch aus diesem Grund
nicht von einem unverschuldeten Hindernis ausgegangen werden könnte. Soweit der
Beschwerdeführer geltend macht, er habe die nötigen Vorkehren aufgrund seiner
Erkrankung nicht vornehmen können, ist ihm entgegenzuhalten, dass er nicht ausreichend



begründet und belegt hat, inwiefern ihn die Erkrankung an der Fristwahrung hinderte.
Namentlich hat er der Vorinstanz kein Arztzeugnis eingereicht.

E. 6.6
Damit hat der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren keine qualifizierten Gründe
dargetan, wie sie für die erneute Erstreckung der ihm gewährten Nachfrist vorliegen
müssten. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer
die Frist nicht nochmals erstreckt hat. Sie ist somit zu Recht nach Art. 13 Abs. 2 VwVG
aufgrund verweigerter Mitwirkung nicht auf das Beitragsgesuch des Beschwerdeführers
eingetreten.

E. 7.1
Die Ausführungen des Beschwerdeführers können auch dahingehend verstanden werden,
dass er im vorliegenden Verfahren um eine Wiederherstellung der ihm von der Vorinstanz
gesetzten Frist im Sinne von Art. 24 Abs. 1 VwVG ersucht.

E. 7.2
Zuständig für die Behandlung eines Gesuchs um Fristwiederherstellung ist die Behörde, die
bei Wiederherstellung der Frist über die nachgeholte Parteihandlung zu entscheiden hat
(Urteil des BGer 1C_491/2008 vom 10. März 2009 E. 1.2; Urteile des BVGer B-2647/2019
vom 2. Oktober 2019 E. 1.3; B-5213/2014 vom 2. Oktober 2014 E. 1.4). Eine
Fristwiederherstellung kann auch dann verlangt werden, wenn das Verfahren, in dem die
Partei eine Frist versäumte, bereits abgeschlossen ist (Urteil des BGer 1C_491/2008 vom
10. März 2009 E. 1.3). Der bestehende Entscheid wird bei einer Gutheissung des
Fristwiederherstellungsgesuches aufgehoben (dazu und zum Ganzen Patricia Egli, in:
Praxiskommentar VwVG, Art. 24 N 6).

E. 7.3
Im vorliegenden Fall hätte die Vorinstanz bei Wiederherstellung der Frist die vom
Beschwerdeführer eingereichten Belege über seine finanziellen Verhältnisse zu prüfen und
dessen Beitragsgesuch gegebenenfalls materiell zu behandeln. Damit wäre sie an sich auch
für die Behandlung des Gesuchs um Fristwiederherstellung zuständig, womit das
Bundesverwaltungsgericht jenes nach Art. 8 Abs. 1 VwVG ohne Verzug der Vorinstanz zu
überweisen hätte. Aufgrund der gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz
erhobenen Beschwerde und des damit verbundenen Devolutiveffekts ist allerdings derzeit
das Bundesverwaltungsgericht für die Behandlung der Sache zuständig. Sodann hat die
Vorinstanz bereits dargelegt, dass die Voraussetzungen für eine Fristwiederherstellung aus
ihrer Sicht nicht erfüllt seien und ist darauf auch nach Kenntnisnahme der weiteren
Eingaben des Beschwerdeführers nicht zurückgekommen. Dem Bundesverwaltungsgericht
kommt zudem hinsichtlich der Überprüfung der Voraussetzungen für eine
Fristwiederherstellung volle Kognition zu (Art. 49 VwVG; anders dem Bundesgericht
gegenüber einer kantonalen Vorinstanz, vgl. Urteil des BGer 2C_345/2010 vom 10. Mai
2010 E. 2.2). Damit erwiese sich auch eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz
zwecks Entscheid über das Fristwiederherstellungsgesuch nicht als zielführend. Es ergäbe
sich vielmehr ein administrativer Leerlauf, der ausserdem zur Folge hätte, dass der
Beschwerdeführer erneut Beschwerde erheben müsste, um sich gegen den negativen
Entscheid der Vorinstanz über sein Fristwiederherstellungsgesuch zu wehren. Folglich
rechtfertigt es sich, vorliegend auch zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine
Fristwiederherstellung gegeben sind.



E. 7.4
Der Beschwerdeführer macht in seiner Beschwerdeschrift geltend, unter einer
neurologischen Erkrankung (Torticollis) sowie einer Aufmerksamkeitsstörung (ADHS) zu
leiden. Am 31. Dezember 2022 habe er zudem bei Körperübungen eine Verletzung erlitten.
Die dadurch verursachten enormen Schmerzen hätten durch eine Cortison-Infiltration
behandelt werden müssen. Er sei daraufhin bettlägerig gewesen und hätte administrativen
Geschäften nur sehr eingeschränkt nachgehen können. Diesbezüglich verweist der
Beschwerdeführer auf einen Bericht, aus dem hervorgehe, dass er nur 20 bis 40 Minuten
arbeiten könne und danach erschöpft sei. Zudem sei er von seinem Psychiater zu 100
Prozent krankgeschrieben. In der Beschwerdeschrift führt der Beschwerdeführer sodann
einen «Bericht Dr. Med. D._______ vom 12. Januar 2023» vom 12. Januar 2023 als Beilage
auf und offeriert einen «Bericht Dr. C._______ (Psychiater)».

E. 7.5
Mit der Beschwerdeschrift reichte der Beschwerdeführer eine Notiz der Neurologin Dr.
D._______ in (...) vom 12. Januar 2023 ein. Aus dieser geht hervor, dass der
Beschwerdeführer seit einem Besuch im Fitnessstudio an Schmerzen im Bereich der
Wirbelsäule litt und deswegen am 16. Januar 2023 ein Schmerzmittel infiltriert erhalten
sollte. Zudem sollte er bis am Freitag der nächsten Woche auf weitere Besuche im
Fitnessstudio verzichten. Nicht hervor geht aus der Notiz hingegen, inwiefern der
Beschwerdeführer darüber hinaus durch die Verletzung und die Schmerzen
Einschränkungen zu vergegenwärtigen hatte. Mit Zwischenverfügung vom 15. Februar
2023 forderte das Bundesverwaltungsgericht den Beschwerdeführer auf, bis zum 20. März
2023 den offerierten Bericht des Psychiaters Dr. C._______ einzureichen. Es kündigte an,
bei Nichteinreichen aufgrund der vorhandenen Akten zu entscheiden. Der
Beschwerdeführer reichte daraufhin mit Eingabe vom März 2023 (Posteingang: 21. März
2023) ein Arztzeugnis des Psychiaters Dr. C._______ vom 21. Februar 2023 ein, mit dem
dieser dem Beschwerdeführer eine hundertprozentige Arbeitsunfähigkeit vom 1. Januar
2023 bis zum 28. Februar 2023 bescheinigt. Das Zeugnis äussert sich weder zur
bestehenden Diagnose noch zu den damit verbundenen Einschränkungen für den
Beschwerdeführer. Das Bundesverwaltungsgericht machte den Beschwerdeführer in der
Folge mit Zwischenverfügung vom 28. März 2023 darauf aufmerksam, nur ein ärztliches
Zeugnis des Psychiaters Dr. C._______ erhalten zu haben, nicht aber einen Bericht
desselben. Der Beschwerdeführer reichte daraufhin keine weiteren von Dr. C._______
ausgestellten Dokumente ein und äusserte sich diesbezüglich auch nicht mehr. Der
genannten Eingabe vom März 2023 legte der Beschwerdeführer ausserdem eine weitere
Notiz der Neurologin Dr. D._______ bei. Darin ist vermerkt, dass der Beschwerdeführer
nach 20 bis 40 Minuten Arbeit erschöpft sei. Die Notiz ist allerdings auf den 13. Oktober
2022 datiert und bezieht sich somit nicht auf den fraglichen Zeitraum im Januar 2023.

E. 7.6
Nach dem Dargelegten erscheint erwiesen, dass der Beschwerdeführer im fraglichen
Zeitraum an Schmerzen litt und arbeitsunfähig war. Hingegen geht aus den vom
Beschwerdeführer eingereichten Beweismitteln nicht hervor, weshalb und inwiefern dieser
nicht die von der Vorinstanz verlangten Unterlagen erhältlich machen sowie einreichen und
auch niemand anders damit betrauen konnte. Damit hat der Beschwerdeführer nicht
hinreichend belegt, dass ein unverschuldetes Hindernis vorlag, das ihn an der Wahrung der
von der Vorinstanz gesetzten Frist hinderte. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, dass der



Beschwerdeführer nicht in den 20 bis 40 Minuten, die er nach eigenen Angaben pro Tag für
administrative Tätigkeiten aufwenden konnte, für die Beschaffung und Einreichung der
verlangten Unterlagen hätte besorgt sein können. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass er nicht
eine Drittperson hätte beauftragen können. Insbesondere hätte er auch den Beistand seiner
Ehefrau in Anspruch nehmen können, den diese dem Beschwerdeführer schuldet (Art. 159
Abs. 3 ZGB). Dies gilt umso mehr, als der Beschwerdeführer insbesondere Kontoauszüge
seiner Ehefrau hätte beibringen müssen (oben E. 5.3).

E. 7.7
Da der Beschwerdeführer kein unverschuldetes Hindernis nachgewiesen hat, sind die
Voraussetzungen für eine Fristwiederherstellung nach Art. 24 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt.
Damit ist das entsprechende Gesuch des Beschwerdeführers abzuweisen.

E. 8
Anzumerken ist, dass Gesuche um Nothilfe für Kulturschaffende bis spätestens zum 30.
November 2022 beim Verein Suisseculture Sociale einzureichen waren (Art. 11 Abs. 4 i. V.
m. Art. 11 Abs. 10 Satz 1 Covid-19-Gesetz und Art. 14 Abs. 1 Covid-19-Kulturverordnung;
alle Bestimmungen in Kraft bis 31. Dezember 2022). Gesuche, die nach diesem Termin
eingingen, waren nicht mehr zu berücksichtigen (Art. 11 Abs. 10 Satz 2 Covid-19-Gesetz;
in Kraft bis 31. Dezember 2022). Der Beschwerdeführer reichte sein Gesuch nach
unbestritten gebliebener Darstellung der Vorinstanz jedoch erst am 23. Dezember 2022 ein.
Dass er dabei Gründe für eine Wiederherstellung der Frist im Sinne von Art. 24 Abs. 1
VwVG geltend gemacht hätte, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Es würde sich somit an
sich die Fragen stellen, ob die Vorinstanz nicht bereits wegen der verspäteten Einreichung
ein Nichteintreten hätte beschliessen müssen. Nach dem Dargelegten ist dies für den
Ausgang des vorliegenden Verfahrens aber nicht entscheidend und kann somit
offenbleiben.

E. 9
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht das
Fristerstreckungsgesuch des Beschwerdeführers abgelehnt hat und damit auch zu Recht
nach Art. 13 Abs. 2 VwVG aufgrund verweigerter Mitwirkung nicht auf das Beitragsgesuch
des Beschwerdeführers eingetreten ist (oben E. 6.6). Abzuweisen ist zudem das - den
Ausführungen des Beschwerdeführers sinngemäss zu entnehmende - Gesuch auf
Fristwiederherstellung (oben E. 7.7). Die sich durch die mangelhafte Aktenführung
ergebende leichte Gehörsverletzung wurde im Beschwerdeverfahren geheilt (oben E. 3.6).
Dass die Beschwerdeinstanz ihren Entscheid nicht als Nichteintreten bezeichnete, gereicht
dem Beschwerdeführer nicht zum Nachteil, weshalb die angefochtene Verfügung auch aus
diesem Grund nicht aufzuheben ist (oben E. 4.3). Damit ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 10
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Zwischenverfügung vom 28. März 2023 das Gesuch
des Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung im Sinne von Art. 65 Abs. 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) gutgeheissen. Damit sind keine
Verfahrenskosten zu erheben. Aufgrund des Unterliegens ist dem Beschwerdeführer keine
Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario).

E. 11



Gegen das vorliegende Urteil steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten an das Bundesgericht nur offen, sofern es sich bei der Nothilfe im Sinne
von Art. 11 Covid-19-Kulturverordnung um eine Anspruchssubvention handelt (Art. 83
Bst. k BGG; offengelassen in BGE 147 I 333 E. 1.3; vgl. aber Art. 3 Abs. 2
Covid-19-Kulturverordnung; zum Ganzen Urteil des BVGer B-4052/2021 vom 13. Juni
2022 E. 17).
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